
 

 

Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 

Nur per E-Mail 
 
Oberste Finanzbehörden 
der Länder 
 
nachrichtlich: 
 

Bundeszentralamt 
für Steuern 

 

Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 

Tel. +49 30 18 682-0 

poststelle@bmf.bund.de 

www.bundesfinanzministerium.de  

12. November 2025 

Betreff: Programmablaufplan für die maschinelle Berechnung der vom Arbeitslohn 
einzubehaltenden Lohnsteuer und Programmablaufplan für die Erstellung von 
Lohnsteuertabellen jeweils für 2026 sowie Programmablaufplan für die Begrenzung der von 
Versorgungsbezügen einzubehaltenden Lohnsteuer und des Solidaritätszuschlags nach den 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung ab 2026 
Anlagen: 3 
GZ: IV C 5 - S 2361/00025/016/028 
DOK: COO.7005.100.2.13473826  
Seite 1 von 2 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

 

1 Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder werden hiermit  

- ein Programmablaufplan für die maschinelle Berechnung der vom Arbeitslohn 
einzubehaltenden Lohnsteuer, des Solidaritätszuschlags und der Maßstabsteuer für die 
Kirchenlohnsteuer für 2026 - Anlage 1 -, 

- ein Programmablaufplan für die Erstellung von Lohnsteuertabellen für 2026 zur 
manuellen Berechnung der Lohnsteuer (einschließlich der Berechnung des 
Solidaritätszuschlags und der Bemessungsgrundlage für die 
Kirchenlohnsteuer) - Anlage 2 - und 

- ein Programmablaufplan für die Begrenzung der von Versorgungsbezügen 
einzubehaltenden Lohnsteuer und des Solidaritätszuschlags nach den Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung ab 2026 - Anlage 3 - 

bekannt gemacht (§ 39b Absatz 6 und § 51 Absatz 4 Nummer 1a EStG). 

2 Die Programmablaufpläne berücksichtigen u. a. 

- die Änderungen bei der Berechnung der Vorsorgepauschale durch das Jahressteuer-
gesetz 2020, das Jahressteuergesetz 2022 und das Kreditzweitmarktförderungsgesetz, 

- die Anpassungen des Einkommensteuertarifs (einschließlich Anhebung des 
Grundfreibetrags), der Zahlenwerte in § 39b Absatz 2 Satz 7 EStG, des Kinderfreibetrags 
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und der Freigrenze beim Solidaritätszuschlag durch das Steuerfortentwicklungsgesetz 
sowie 

- die Beitragsbemessungsgrenzen der Sozialversicherung für 2026 und einen 
durchschnittlichen Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung von 2,9 %. 

3 Im Übrigen wird auf die Erläuterungen unter „1. Gesetzliche Grundlagen/Allgemeines“ 
hingewiesen. 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
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